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Beschluss 
des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung  

(§ 15 Absatz 3 BezVG)  
auf Empfehlung des Ausschusses für Grün, Naturschutz und Sport 

 
 
Belegung der bezirklichen Sportanlagen 
 
Der hohe Bedarf an Trainings- und Spielzeiten auf bezirklichen Sportanlagen führt in der 
Altonaer Vereinswelt zu Engpässen. Das Sportreferat vergibt die Zeiten und ist stets bemüht, 
die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen. Auf dem durch die Altonaer 
Bezirksversammlung ins Leben gerufenen Belegungsplan können die aktuell angegebenen 
Belegungen eingesehen werden. Es ist jedoch fraglich, ob diese auch der tatsächlichen 
Nutzung entsprechen. 
 
Hier wird dringender Handlungsbedarf gesehen: Die vergebenen Zeiten müssen auf 
Plausibilität und Bedarf geprüft werden. 
 
Das Bezirksamt Altona wird gem. § 19 BezVG aufgefordert, 
 
1. dem Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport eine Gesamtliste aller 

Nutzungszeiten auf den Bezirkssportanlagen in Altona vorzulegen. 
 
2. einen Kontrollmechanismus zur Überprüfung der tatsächlich genutzten Zeiten auf 

den Anlagen zu entwickeln (inklusive Kosten für z.B. Personal). 
 
3. die Machbarkeit einer bevorzugten Zeitenvergabe an Mannschaften in höheren 

Spielklassen zu prüfen und dazu ein Konzept vorzulegen. 
 
4. dem Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport in der Februarsitzung zu 

berichten. 
 
Die Behörde für Inneres und Sport wird gemäß § 27 BezVG aufgefordert, die 
finanziellen Mittel oder andere Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die 
beantragten Nutzungszeiten mit den tatsächlichen Nutzungen durch Kontrollen vor 
Ort abzugleichen. 
 


